
Vortrag Direktorin des Amtsgerichts Brigitte Meyer-Wehage 

Elternperspektive 
 
1. Einleitung 

 Eltern sind in der Ausübung der elterlichen Sorge grundsätzlich frei, aber:  

Begrenzung durch das Kindeswohl 

 Dabei: Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessen; Kinder sind  

grundsätzlich in einer (eher) unterlegenen Position 

 

 Exkurs zu Verfahrenszahlen: 

o bei Sorge- und Umgangsrechtsangelegenheiten: bundesweit steigend 

o Scheidungen & Familienstreitsachen: rückläufig 

 

 Thema außergerichtliche Beratung durch die Jugendämter: wenig personelle 

Ressourcen, aber gute Arbeit 

o problematisch: Jugendämter werden als „Durchlaufstation“ auf dem Weg 

zum gerichtlichen Verfahren benutzt 

o starker Impuls hin zu einer gerichtlichen Entscheidung. Beteiligten geht es – 

unabhängig von Bildungsstand und finanziellen Ressourcen – um die Frage 

von „Gewinnen vs. Verlieren“ 

 

 neues Spannungsfeld durch veränderte Lebenseinstellungen; veränderte Vä-

terrollen und gesteigerte Mobilität: Diese Veränderungen können oder wollen 

auf die Belange insb. der Kinder nicht immer Rücksicht nehmen. 

 

2. Elterliche Sorge – Status und Ausübung 

 

 Elterliche Sorge – Status: 

o Begrifflichkeiten: Elterliche Sorge im nationalen Recht; zu bevorzugender 

Begriff der „Elterlichen Verantwortung“ nur im internationalen Recht (z.B. 

Brüssel-IIa-Verordnung) 

o wichtig: gemeinsame Sorge nicht „automatisch“ 

 

o Elterliche Sorge knüpft primär an die Ehe an, bei nichtehelichen Kindern 

über Erklärungen oder gerichtliches Verfahren 



o Verhältnis gerichtliches Verfahren/ Abgabe von Sorgeerklärungen: Entge-

gen der Erwartungen bei der Reform des § 1626a BGB ist der Hauptfall 

nach wie vor die Sorgeerklärung; Anzahl der Gerichtsverfahren nach Re-

form des § 1626a BGB nur zeitweilig erhöht (vgl. dazu auch die Evaluation 

des Gesetzes zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheira-

teter Eltern von Fr. Prof.‘in Sünderhauf-Kravets im Auftrag des BMJV) 

o Praxis der Jugendämter dafür mit ursächlich: Beratung auf Abgabe einer 

gemeinsamen Sorgeerklärung ausgerichtet (u.a. deswegen, weil bei ge-

meinsamer Sorge die Bereitschaft zur Zahlung von Unterhalt höher ist) 

o Status der gemeinsamen Sorge kann – mit Ausnahme der Begründung 

durch die gemeinsame Sorgeerklärung – nach geltendem Recht nur durch 

gerichtliche Entscheidung geändert/ verbindlich anderweitig festgeschrie-

ben werden 

       Einvernehmen nicht ausreichend 

    Trennung, Zusammenleben oder Nicht-Zusammenleben der Eltern:  

              für den Status unerheblich 

 

 Elterliche Sorge – Ausübung: 

o Frage verschiedener Betreuungsmodelle: Hier geht es im Kern um die Aus-

übung der elterlichen Sorge 

o Eltern haben sich grundsätzlich zu verständigen  

     § 1627 BGB: „Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie  

    versuchen, sich zu einigen“ 

    Hinweis auf diese Regelung in der Praxis nicht immer gerne gehört 

 

3. Entscheidung über Betreuungsform nach Trennung & Scheidung 

 

 Veränderung der Lebenszuschnitte, insb. Trennung/Scheidung, führen zu 

Perspektivwechsel im Hinblick auf die Kinderbetreuung 

 oft entscheidend: Betreuungsform vor der Veränderung der Lebenszuschnitte: 

Bei gemeinsamer Betreuung im Vorfeld häufig auch gemeinsame Betreuung 

nach Trennung/Scheidung 

 konkrete Ausgestaltung: auch wieder Gegenstand einer Einigung durch die 

Eltern, dabei verschiedene Formen denkbar und tatsächlich gelebt 



 Faktoren bei der Wahl des Betreuungsmodells: Alter des Kindes, Erreichbar-

keit von Schule/Kindergarten, räumliche Nähe der Wohnungen zueinander, 

Bindung/Beziehung zum jeweils anderen Elternteil, Beziehung der Eltern un-

tereinander 

 weiterhin wichtig: Frage der finanziellen Ressourcen -> erhöhte Kosten durch 

Wechselmodell, insbesondere in Anbetracht der Wohnkosten in Ballungszen-

tren 

 Hintergründe der Trennung (persönliche Verletzungen etc.) wirken auf Frage 

der Betreuungsform ein 

 

 außergerichtliche Mediation 

o ist in der Regel mit Kosten verbunden, nur wenige kostenfreie Angebote 

  Mediation ist nicht von Verfahrenskostenhilfe umfasst 

 auch hier wieder Frage der finanziellen Ressourcen 

  

 Einvernehmen ist am ehesten außergerichtlich herzustellen, etwa bei Bera-

tung durch die Jugendämter 

 Vor Gericht geht es den Beteiligten um eine zügige Entscheidung; 

daher werden Anregungen wie Mediationsverfahren als uner- 

wünschte Verzögerung empfunden 

 Mediation setzt zudem Freiwilligkeit voraus 

 

 Mitunter keine Verständigung über gemeinsame Betreuung durch die Eltern 

möglich 

o oft fester, kaum veränderbarer (Blockade-)Standpunkt eines Elternteils: „Ich 

will das nicht“  

 kaum aufzubrechen 

 Verhalten kann bei beiden Geschlechtern auftreten 

 Wunsch des einen Partners nach gemeinsamer Betreuung hängt  

     maßgeblich von der Bereitschaft des anderen ab, ins Gespräch zu  

     kommen 

 im Streitfall, auch wenn es vordergründig um Betreuungsformen 

    geht, spielen im Hintergrund andere Faktoren eine Rolle, z.B.  

    „Macht“, aber auch Geld 



o im Streitfall: verschiedene rechtliche Ansatzpunkte für die Eltern, z.B. Auf-

enthaltsbestimmungsrecht; Antrag auf Umgang 

 insb. bei Anträgen zum Umgang: Nutzung einstweiligen Rechts- 

    schutzes: schnelle, nicht angreifbare Entscheidung 

 in Fällen fehlender Unterhaltszahlung ist es häufig schwierig,  

    Einvernehmen herzustellen 

 

4. Exkurs: Thema soziale Elternschaft 

 

 noch weitgehend ungeklärt 

 Status Quo: Wer als soziales, aber nicht rechtliches Elternteil mitbetreut, hat 

nach der Trennung keinerlei Rechte  

 Bestrebungen, das zu ändern 

 

5. Kindesperspektive 

 

 Theorie: „Praktische Konkordanz“ zwischen den Grundrechten der Beteiligten 

 praktische Umsetzung: Erforschung von Kindeswillen und Kindeswohl 

o Kindeswillen: in der Regel nur im Rahmen einer Anhörungen erforschbar 

 dort häufig Loyalitätskonflikte festzustellen, Wunsch nach gerechter 

Verteilung von Betreuungszeit zwischen den Eltern 

 Gefahr der Überforderung der Kinder 

 Tragfähigkeit & Belastbarkeit des Kindeswillens schwer  

     auszumachen  

 Problem: Kinder werden im Laufe eines Verfahrens so häufig  

     befragt, dass sie irgendwann gar nichts mehr sagen, insbesondere  

     keine Position mehr beziehen möchten 

 

 


